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sind, soweit sie nicht auf Grund der folgenden AnordnungenNachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Ersuchen
des Königlichen Kriegsministeriums mit dem Bemerken zur all¬
gemeinen Kenntnis gebracht, daß jede Zuwiderhandlung gegen
die Beschlagnahmeanordnungen auf Grund der Bekanntmachung
über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24 . Juni 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 357 ) in Verbindung mit den Erganzungs-
bekanntmachungen vom 9. Oktober 1915 (Rerchs-Geschbl . S.
und 25 . November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778)*) und jebe
Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen , betrestend Bestanos-
erhebuna auf Grund der Bekanntmachung über Borratserhebungen
vom 2. Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl̂ S . 54) in Verbindung
mit den Bekanntmachungen vom 3. September l91o Oieichs-
Gesetzbl. S . 549) und vom 21. Oktober 1915 (Reichs -Gesetzbl.
S . 684)**) bestraft wird , soweit nicht nach den allgemeinen

, Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind.

U»n der Kekauutmachuttg betroffene Gegenstände.
t Von dieser Bekanntmachung werden alle nicht zur
gewerbsmäßigen Weiterveräußerung vorhandenen Fahrraddecken
und Fahrradschläuche betroffen, die sich bei Inkrafttreten dieser
Bekanntmachung oder während der Dauer ihrer Geltung rm
Gebrauch bestnden oder für den Gebrauch bestimmt sind ) .

? 2 .
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
erden hiermit beschlagnahmt.

8 3.
Wirkung der Beschlagnahme.

■ Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen ver¬
boten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über diese nichtig

1 *) Mit Gefängnis bi« zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn-
sausend Mark wird, soscrn nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen yvyere
Strafen verwirkt sind, bestraft:

I i  mer'unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschä-
: diqt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft oder ein anderes Ber

änßernnas- oder Erwerbsgeschäft über ihn abschlieht, ,
L 3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren

I und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt, f
! *. wer den nach8 ö erlassenen Ausführungsbestimmungen LUw-d-rhandelt^ Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Beiordnung ver

pflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oberw'ss'ntllchunrichtlge obe
unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
Uiit Geldstrafe bis ,u zehntausend Mark bestraft, auch können Vorräte, die
Uerschwieaen sind, >>n Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden.
Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbucker ein-

«Juridjtcn oder;u führen unterläßt. Nerordmina ver-

b'°e Angaben macht, wir°d mit Geldstrafe bis zu dreitausend Bürrk
w) UnvermögenSsalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestrat- Ebeuso
wird bestraft, iver fahrlässig die vorgeschrlebenenLagerbüchereinzurimren

'? Es"wû dmauNMgewi-sen. daß im übrigen für Fahrraddecken usw die
Bestimmungen der Bekanntmachung, betreffend Beschlagnahme und Bestand
erhcbuna von Altgummi, Gummmbfällen und Regcneraten1 . I- 23. 11 . 16.
K- R- « . von, l April 19t6 und der Bekanntmachung,betreffend Püchst-
preise für Altaumm: und GunimiabfälleV. I. 2354,1. 16. R. R- A. U.
Angabe vom 1. April 1916 sowie der zweiten Nachtragsverordnungzu der
N "utmachung, betreffend Bestandserbebungund Beschlagnahme von»autschpk(Gummi), Guttapercha usw. V. I. 1448/11. 15. Sr. Jt. « - Dtiupen.

* **

S t' !tS " weller7rgeh7nde ^ 7rdnüngenVrlaubt werden Den
rechtsgeschäftlichen 9!ersügungen stehen Verfügungen gleich, dl
in, Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollztehung er-

Insbesondere ist jede weitere Benutzung der beschlagnahmten
Gegenstände verboten, soweit sie nicht durch dre folgenden Ar -
ordnungen erlaubt ist.

8
Uerwendnngserlanbnia.

Die weitere Benutzung der im § 1 bezeichneten Gegenstände
zu ihrem bestimmungsgemähen Gebrauch sowie die Vornahme
von Veränderungen m  idn °n ist nvv d-n W - S-st°' t . . d
eine besondere Erlaubnis eines Militarbefehlrhabers oder einer
von ihm init der Erteilung der Erlaubnis beauftragten S
erhalten haben. Die Erlaubnis zur wetteren Bmutzung der
Fahrradbereifungen wird durch besondere Abstempelung der
Radfahrkarte durch den Militärbefehlshaber oder der von chm

6eCWfl effbefflttt0c e®3aubnig (abgestempelte Radfahrkarte ) wird
nur solchen Personen erteilt werden , dre das Fahrrad m Er¬
mangelung anderer zweckdienlicherVerkehrsmittel benötigen.

1. als Beförderungsmittel zur Arbeitsstelle , . . .
2. zur Ausübung ihres im allgemeinen Interesse besonders

notwendigen Berufes oder Gewerbes;
3.  zur Besörderung von Waren zur Aufrechterhaltung ihres

Betriebes;
infolge ihres körperlichen Zustandes . .
Die Erlaubnis ist in jedem Falle ohne weiteres erteilen.
Schülern und Schülerinnen , deren einmaliger Schulweg
mehr als 3 Km beträgt und denen die Gelegenheit fehlst
durch andere Verkehrsmittel m zweckmäßiger Weise die

K) Personen , insbesondere Arbeitern oder Arbeiterinnen , die
von ihrer Wohnung zur Arbeitsstelle emen einmaligen Weg
von mindestens 3 km haben ; ^ , , , . . „

c) Aerzten, Tierärzten , Heilgehilfen , Krankenschwestern , He¬
bammen zur Ausübung ihres Berufs oder Dienstes,

cl) Beamten oder anderen im Dienste von staatlichenooer
kommunalen Behörden stehenden Personen sow" Müitar-
personen zur Ausübung ihres Berufs oder Dienste» »

o) solchen Personen , die infolge ihres körperlichen Zustande»
(Fehlen von Gliedmaßen , Lähmung usw .) auf bit Benutzung
eines Fahrrades (Dreirad , Selbstfahrer usw .) angewiesen

Die Erlaubnis wird nur gewährt für den bei Heilung
der abgestempelten Radfahrkarte angegebenen 3 • yer-
nutzung der Radfahrbereifungen für andere Zwecke

lottn - § 5.

Di - Ert -ilim, der u ' V ' " »° " lch- i-b-n° n
laubnis zur weiteren Verwendung der im 3 1 bezeichn ten Ge
genstände ist auf amtlichen Vordrucken zu beantragen , die
den Polizeibehörden erhältlich sind. .

Der Antrag aus Erteilung einer Radfahrkarte ist de,
für den Wohliort des Antragstellers zuständigen Polizeibehörde

4.

2)



unter Beifügung der vorgeschriebenen Radfahrkarte einzureichen.
Die Polizeibehörden prüfen die Anträge , geben die begutachteten
Anträge weiter und teilen die Entscheidung gegebenenfalls unter
Aushändigung der abgestempelten Radfahrkarte dem Antragsteller
mit . Im Falle der Nichtgenehmigung des Antrags verbleibt die
Radfahrkarte während der Dauer der Geltung dieser Bekannt¬
machung bei der Polizeibehörde.

Staatliche oder kommunale Behörden sowie Militärbehörden
stellen ihre Anträge unmittelbar bei dem .für die Erteilung der
Erlaubnis zuständigen Militärbefehlshaber oder der von ihm be¬
auftragten Stelle (§ 4 Abs. 1) unter Einreichung einer Liste der
Personen , für welche die Erlaubnis beantragt wird , nebst den
erforderlichen Radfahrkarten.

Anträge auf Erteilung der Erlaubnis sind unverzüglich zu
stellen.

8 6.
Ueräatzernngserlaubni ».

Für den Ankauf von Fahrraddecken und -schlauchen, die
durch die vorstehenden Anordnungen beschlagnahmt sind und
nicht mehr benutzt werden dürfen , werden Sammelstellen einge¬
richtet und bekanntgegeben.

Die Veräußerung der von der Bekanntmachung betroffenen
Fahrraddecken und Fahrradschläuche ist nur an eine eingerichtete
SammeMelle für Fahrradbereifungen zulässig.

Die Sammelstellen werden für die zur Ablieferung kom¬
menden Fahrradbereifungen folgende Preise zahlen:

Decke Schlauch
Mk. Mk.

sehr gut . 4,00 3,00
gut . 3,00 2,00

„ c noch brauchbar . . 1,50 1,50
„ d unbrauchbar . . . 0,50 0,25

Die Sammelstellen sind ermächtigt , gegen Empfangsbe¬
scheinigung auch Fahrradbereifungen anzunehmen , die unent-
geltlich zur Verfügung gestellt werden.

Klasse

§ 7.
Meldepflicht.

Die von der Bekanntmachung betroffenen Fahrraddecken
und Fahrradschläuche , die bis zum 15. September 1916 nicht an
eine Sammelstelle abgeliefert sind, unterliegen , sofern sie nicht
weiterbenutzt werden dürfen , einer Meldepflicht.

Sie sind bis zum 1. Oktober 1916 an die für den Lagerort
der Fahrraddecken und -Schläuche zuständige Ortsbehörde zu
melden, von welcher amtliche Meldescheine rechtzeitig einzufordern
sind.

8 8.
Gnteignuus.

Diejenigen meldepflichtigen Fahrraddecken und Fahrrad¬
schläuche (§ 7), welche bis zum 15. September 1916 nicht an
eme Sammelstelle abgeliefert sind, werden enteignet werden.

Mit der Enteignung und ihrer Durchführung werden die
gleichen Behörden beauftragt , welche mit der Durchführung der
Verordnung M. 325(7. 15. K. R . A., betreffend Beschlagnahme,
Meldepflicht und Ablieferung von fertigen, gebrauchten und un¬
gebrauchten Gegenständen aus Kupfer , Messing und Neinnickel
betraut worden sind.

8 9.
Inkrafttrete « der Kekanntmachnng.

Diese Bekanntmachung tritt mit Beginn des 12. Juli
1916 in Kraft.

Frankfurt a. M.. 12. Juli 1916.
SteUurrtr. Grueralk- mmauda des 18. Arme- Karp«.

Wird hiermit veröffentlicht.
Die nach § 4 zulässigen Anträge sind alsbald durch Ver¬

mittelung der zuständigen Polizeiverwaltung bei mir zu stellen.
Westerbarg, den 11. Juli 1916. Der Kandrat.

Bekanntmachung
(Nr . W. III. 300/6 . 16. K. R . A.),

betreffend Beschlagnahme und Bcstandserhebung von Flachs und Hanfstroh.
vom 12. Juli 1916.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Ersuchen
des Kgl . Kriegsministeriums mit dem Bemerken zur allgemeinen
Kenntnis gebracht , daß jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlag¬
nahme -Anordnungen auf Grund der Bekanntmachung über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24 . Juni 1915 (Reichsgesetzbl.
S , 357) in Verbindung mit den Ergänzungsbekanntmachungen
vom 9. Oktober 1915 (Reichsgesetzbl. S . 645) und vom 25. Nov
1915 (Reichsgesetzbl. S . 778)*) und jede Zuwiderhandlung gegen
die Vorschriften betreffend Bestandserhebung und Lagerbuchführ¬
ung auf Grund der Bekanntmachung über Vorratserhebungen
vom 2. Februar 1915 (Reichsgesetzbl. S . 54) in Verbindung mit
den Bekanntmachungen vom 3. September 1915 (Reichsgesetzbl.
S . 549) und vom 21 . Oktober 1915 (Reichsgesetzbl. S . 684)**)
bestraft wird , soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind.

§ 1.
. Beschlagnahme.

Aller im Reiche angebauter Flachs und Hanf des Jahres
1916 wird mit der Trennung vom Boden beschlagnahmt . Die
Beschlagnahme erstreckt sich nur auf den Halm (Flachs -, Hanf¬
stroh, Strohflachs , Strohhanf , Flachs bezw. Hanf im Stroh ), je¬
doch nicht auf die Frucht (Leinsaat ) .

Ferner werden alle vorhandenen alten Bestände und etwa
noch zur Einfuhr nach Deutschland gelangendes Flachs - und
Hanfstroh , letzteres mit dem Zeitpunkte seines Eintreffens im
Reichsinlande beschlagnahmt.

8 2.
Nerarbeitttugserlaubai «.

Das Rösten des Strohs und das Ausarbeiten der Faser
im eigenen Betriebe ist gestattet.

8 3.
Auslieferuugserlaubui ».

Röst - und Ausarbeitungsanstalten dürfen ausgeacbeitete
Faser aus Beständen früherer Ernte bis zum 1. August 1916
auf Verkäufe, welche vor Veröffentlichung dieser Bekanntmachung
abgeschlossen sind, an Bastfaserspinnereien und -seilereien liefern.

- Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
»erwirkt sind, bestraft:

1.
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bciseiteschafft, beschädigt

oder zerstört, verwendet, verkauft, kauft oder ein anderes Veräußerungs-
vder ErwerbSgeschäft über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegenstände zu verwahren
und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den nach8 S erlassenen Ausführungsbcstimmuugen zuwiderhandelt
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verord-

nung verpflichtet ist nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich mt-
richtige ober unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Mo-
naten oder m,t Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können
Vorräte, die verschwiegensind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Laaerbüchcr
eliizurichten oder zu fuhren unterläßt . Wer fahrlässig die Auskunft, zu der
er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist, • . > , d uiu/i ui uct uriciueu
erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe

^ aT Llb'Vr im. Unser»,ögensfalle mit Gefängnis bis zu
ech» Monaten bestraft Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die oorgeschriebenen

Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Uerkavf a« die « rlegsstachsbau CefeUfchaft m. b. H.
Der Verkauf der beschlagnahmten Gegenstände sowohl im

rohen als auch im ganz oder teilweise bearbeiteten Zustande ist,
abgesehen von der Bestimmung des 8 3, nur an die Kriegsflachs¬
bau -Gesellschaft m. b. H. Berlin W. 56, Märkgrafenstraße 36
oder an Personen gestattet, die einen schriftlichen Ausweis der
Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Kgl. Preuß . Kriegsministeriums
zur Berechtigung des Aufkaufes der beschlagnahmten Gegenstände
erhalten haben . Anträge aus Erteilung eines derartigen Aus¬
weises sind durch Vermittlung der Kriegsflachsbau -Gesellschaft
m. b. H. an die Kriegs -Rohstoff-Abteilung zu richten.

Sofern eine Einigung über den Kaufpreis nicht zustande
kommt, findet Enteignung statt . Bleibt alsdann der Preis streitig,
so entscheidet das Reichsschiedsgericht für Kriegsbedarf gemäß §§
2 und 3 der Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf vom 24. Juni 1915.

Die Vorschriften des 8 5 der Bekanntmachung vom 26.
Mai 1916 Nr . W. III. 150Oj4, 16. K. R . A. finden auf die durch
vorliegende Bekanntmachung beschlagnahmten Gegenstände keim
Anwendung.

8 5.
Kefta«i»»nield«ng.

Die Besitzer von Flachs - und Hanfstroh (geröstet oder ung--
röstet ) sind verpflichtet , ihre Bestände früherer Ernten am 1
August 1916 der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des König!. Prech
Kriegsministerlums zu melden . Zur Meldung sind die amtliche
Vordrucke Nr . 68t . 745b zu benutzen, welche bei der Vordruc!-
verwaltung der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Kgl . Preußisch-"
Knegsministeriums , Berlin SW . 48, Verl . Hedemannstr . 10 an¬
zufordern und nach ordnungsmäßiger Ausstellung frankiert
die Kriegs -Rohstoff -Abteilung , Sektion W. III, einzusenden sind'
Auf Verlangen der Kriegs -Rohstoff-Abteilung haben alle von d-r
Beschlagnahme Betroffenen Auskunft über Menge , Art undB --'
kauf ihrer beschlagnahmten Bestände zu erteilen.

8 6.
Lagerbuch. »

Heber alle beschlagnahmten Vorräte alter und neuer Erlit¬
tst nach Einbringung der Ernte ein Lagerbuch zu führen , «r
welchem die Vorräte soivie alle Aenderungen derselben erficht
sind. Ist ein derartiges Lagerbuch bereits vorhanden , so kan"
dasselbe weiterbenutzt werden . Besitzer von Flachs - und HE
strohvorräten (geröstet oder ungerüstet), welche weniger
1 000 kg betragen , brauchen ein Lagerbuch nicht zu führen.

8 7.
Ausnahme«

Ausnahmen von dieser Bekanntmachung können durch ^
Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmiw
steriums in Berlin bewilligt werden. Schriftliche , mit e«
gehender Begründung versehene Anträge sind an die Kriegs
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministerium
Sektion W. III, Berlin SW 48, Verl . Hedemannstraße 10 einz'
reichen.

8 8
. , m „ Inkrafttreten.

Drese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung in Kra
Frankfurt a. M.. den 12. Juli 1916.
KteUv. Geueralkammaub» de» 18. Armeek- rp-
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